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Amtliche Publikationen 

Öffentliche Auflage – Baugesuch 2020-0033 

Baugesuch-Nr. 2020-0033 

Bauvorhaben Wohnungsanbau 

Gesuchsteller Thomas und Eveline Zulauf 
Unterdorf 3, 5105 Auenstein 

Grundeigentümer Thomas und Eveline Zulauf 
Unterdorf 3, 5105 Auenstein 

Standort Parzelle 312, Unterdorf 3b 

Bauzone(n) W2/45 

 

Öffentliche Auflage – Baugesuch 2021-0001 

Baugesuch-Nr. 2021-0001 

Bauvorhaben Aufstockung und Umbau 

Gesuchsteller Pascal und Sabine Jordi 
Rainweg 16, 5105 Auenstein 

Grundeigentümer Pascal und Sabine Jordi 
Rainweg 16, 5105 Auenstein 

Standort Parzelle 327, Rainweg 16 

Bauzone(n) E2/40 

 
Diese Baugesuche liegen vom 15. Februar bis am 16. März 
2021 während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeinde-
verwaltung Auenstein öffentlich zur Einsichtnahme auf. Ein-
wendungen sind während der Auflagefrist schriftlich mit Antrag 
und Begründung an den Gemeinderat Auenstein, Schürmatt 1, 
5105 Auenstein, zu richten. 
 
 
 

Gemeinderat 

Urteil des Bundesgerichts im Beschwerdeverfahren be-
treffend Funkwasserzähler 

In einem wegweisenden Urteil hat das Bundesgericht eine un-
sere Gemeinde betreffende Beschwerde teilweise gutgeheis-
sen. Das Verfahren hatte die Umrüstung von herkömmlichen 

mechanischen Wasserzählern auf elektronisch fernablesbare 
Geräte zum Inhalt. Das Urteil hält fest, dass die Installation ei-
nes elektronischen Funkwasserzählers grundsätzlich eine ge-
eignete Massnahme zur Ablesung des Wasserzählers per 
Funk und zur Rechnungsstellung darstellt.  
Das Bundesgericht bestätigt zudem, dass einerseits die für die 
Erhebung des Wasserverbrauchs im für die Rechnungsstel-
lung relevanten Zeitpunkt notwendige gesetzliche Grundlage 
vorliegt. Diese Massnahme sei durch ein öffentliches Interesse 
gerechtfertigt und verhältnismässig. 
Hingegen wird die Speicherung der Stundenwerte betreffend 
Wasserverbrauch während 252 Tagen auf dem Wasserzähler 
sowie das Aussenden dieser Daten per Funk alle 30 Sekunden 

- wie dies das zur Installation vorgesehene Produkt macht - als 
nicht erforderlich erachtet. 
Der Gemeinderat analysiert das Urteil und wird die Einwohne-
rinnen und Einwohner nach Vorliegen einer gesetzeskonfor-
men Lösung informieren. Erst danach wird die 2018 sistierte 
Umrüstung der Wasserzähler in Auenstein weitergeführt. 
 

Gemeinderat Auenstein 

 

Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022-
2025 

Der Gemeinderat hat folgenden Terminplan für die Ersatz- und 
Gesamterneuerungswahlen für die kommende Amtsperiode 
2022-2025 festgelegt: 
 

Datum Gesamterneuerungswahlen 

13.06.2021 Gesamterneuerungswahlen Gemeinderat für 
die Amtsperiode 2022/25 (1. Wahlgang) 

26.09.2021 Allfälliger 2. Wahlgang Gemeinderat.  

26.09.2021 Gesamterneuerungswahlen Kommissionen  
(Finanz- und Steuerkommission) 
Wahlen Gemeinde- und Vizeammann für die 
Amtsperiode 2022/25 

25.11.2021 Erneuerungswahlen Stimmenzähler/-innen 
an den Gemeindeversammlungen (EG und 
OBG) 

 
 

Termine der Einwohner- und Ortsbürgergemeindever-
sammlungen 2021 

Datum Gemeindeversammlungen 2021 

17.06.2021 Einwohnergemeindeversammlung 

21.06.2021 Ortsbürgergemeindeversammlung 

25.11.2021 Einwohnergemeindeversammlung 

25.11.2021 Ortsbürgergemeindeversammlung 

 
 

Eidgenössische Abstimmungstermine 2021 

 7. März 2021  13. Juni 2021 

 26. September 2021  28. November 2021 
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Technische Dienste 

Lehrstelle als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 

Bei der Gemeinde Auenstein ist per August 2021 eine 

Lehrstelle als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ, 
Fachrichtung Werkdienst (3 Lehrjahre) 

neu zu besetzen. 
 
Ausbildungsschwerpunkte 

 Reinigen und Unterhalt von Strassen 

 Pflege und Unterhalt von Grünanlagen 

 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten 
 
Voraussetzungen 

 Real- oder Sekundarschulabschluss und der Wunsch 
nach einer praktischen Tätigkeit 

 Robuste Gesundheit und Freude am Arbeiten im Freien 

 Zuverlässigkeit und manuelles Geschick 

 Vielleicht hast du den Führerausweis F (Traktor) oder A1 
(Roller), oder bist bereit, diesen zu erwerben 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende die Bewer-
bung mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien bis am 
15. März 2021 an: Technische Dienste Auenstein, Aarau-

erstrasse 3/5, 5105 Auenstein.  
 
Nähere Auskünfte erteilt dir gerne unser neuer Leiter Techni-
sche Dienste, Ken Joho (Tel. 079 606 61 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverses 

Unentgeltliche Rechtsauskunft Bezirk Brugg  
Februar/März 2021 

Die unentgeltliche Rechtsauskunft des Aargauischen Anwalts-
verbandes findet aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin 
telefonisch statt. 
 
Am Tag der Rechtsauskunft kann den Rechtsuchenden die je-
weilige Telefonnummer des diensttuenden Anwalts / der 
diensttuenden Anwältin bekannt gegeben werden. Die Recht-
suchenden können von 17.30 bis 18.30 Uhr unter der betref-
fenden Nummer anrufen.  
 
In den kommenden Monaten Februar und März 2021 wird die 
Rechtsauskunft durch folgende Anwälte/Anwältinnen erteilt:  
 
17.02.2021 MLaw Marie-Géraldine Binder, 056 460 60 00 

 
03.03.2021 MLaw Melany Zimmerli, 056 441 07 07  

 
17.03.2021 MLaw Janine Sommer, 056 460 60 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

Sportferien Bibliothek 

8. bis 20. Februar 2021 

Offen am 8. und 15. Februar von 17:00 bis 19:00 Uhr 

 

Häckseldienst 

1. März 2021, ab 8:00 Uhr 
Für den Dienst bitte zwei Tage im Voraus beim Bauamt (079 606 61 19) melden. 

 

Grünabfuhr 

4. März 2021, ab 7:00 Uhr 

 

Mütter- und Väterberatung Gysulasaal 

3. März 2021, 9:00 bis 12:00 Uhr 
Bitte melden Sie sich vorgängig bei den Sozialen Dienstleistungen Region Brugg (Te-
lefon, E-Mail oder online) an. 

 

Vereinsmitteilungen sowie Veranstaltungshinweise bitte direkt an 
gemeindekanzlei@auenstein.ch senden. 
Diese erscheinen unter Vorbehalt in der nächsten Ausgabe. 
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